
b)	 Mit Ausnahme der in lit. c und lit. d geregelten Fälle, wird die persönliche, namensbezogene 
E-Mail-Adresse frühestens 6 Monate nach dem Ausscheiden deaktiviert und die Mailbox im 
Anschluss daran gelöscht. Auf Wunsch des/der Mitarbeiters/Mitarbeiterin kann die Frist bis zur 
Deaktivierung verkürzt werden. Auf Ansuchen durch den/die Mitarbeiter/in und nach 
Genehmigung durch das Rektorat, kann die Frist bis zur Deaktivierung verlängert werden. 
Spätestens vier Wochen vor der Deaktivierung wird der/die Mitarbeiter/in per E-Mail darüber 
informiert. Der/die Mitarbeiter/in hat dafür Sorge zu tragen, dass er/sie seinelihre privaten 
Daten vor der Deaktivierung entsprechend sichert und löscht. 

c)	 Wird das Dienstverhältnis fristlos beendet (Austritt, Entlassung) oder der/die Mitarbeiter/in im 
Zuge einer Kündigung dienstfrei gestellt, wird die persönliche, namensbezogene E-Mail­
Adresse deaktiviert. Auf Verlangen des/der Mitarbeiters/in werden die im als "Privat" 
gekennzeichneten Ordner befindlichen E-Mails auf seine/ihre Kosten auf einem beweglichen 
Medium gesichert und ihm/ihr zur Abholung zur Verfügung gestellt. Wird dieses Verlangen 
nicht binnen 14 Tagen beim bisherigen Dienstvorgesetzten gestellt, kann die Universität die 
privaten Daten des/der Mitarbeiters/in löschen und auf die verbleibenden dienstlichen E-Mails 
zugreifen. 

d)	 Im Falle des Todes eines/einer Mitarbeiters/in wird die persönliche, namensbezogene E-Mail­
Adresse deaktiviert, die Mailbox archiviert und die E-Mail-Adresse danach gelöscht. Der 
Betriebsrat und die der Universität bekannten Angehörigen des/der Mitarbeiters/in oder der 
zuständige Nachlassverwalter sind darüber zu informieren. Auf Verlangen berechtigter 
Angehöriger bzw. des Nachlassverwalters wird die Universität an diese eine Kopie der 
privaten Daten aushändigen, falls gesetzliche Vorschriften nicht etwas anderes vorsehen. 

XVI. Verantwortung im Umgang mit den elektronischen Kommunikationsmedien 

1. Die Mitarbeiter/innen werden von der Universität auf ihr Verlangen für den sicheren und 
wirtschaftlichen Umgang mit diesen elektronischen Medien qualifiziert. Die Universität ist verpflichtet, 
den Mitarbeitern/innen Schulungsangebote und/oder sonstige Informationen anzubieten, um 
grundsätzliche Verhaltensregeln beim Umgang mit diesen Medien zu vermitteln. 

2. Ein verantwortungsvoller Umgang mit Internet und E-Mail bedeutet insbesondere die Beachtung 
folgender Grundsätze: 

a)	 Unzulässig ist jede Internet-Nutzung mit der erkennbaren Absicht, die öffentliche Ordnung und 
Sicherheit oder die Sittlichkeit zu gefährden, oder gegen geltende Gesetze oder gegen 
vertragliche Verpflichtungen zu verstoßen. 

b)	 Unzulässig ist insbesondere die Weitergabe vertraulicher Daten und das nicht berechtigte 
Herunterladen und/oder Kopieren von urheberrechtlich geschützter Software bzw Dateien 
und/oder sonstiger Werke iSd UrhG 

c)	 Unzulässig ist auch das Abrufen oder Anbieten von rassistischen, sexistischen, 
pornographischen, auf andere Weise diskriminierenden (Benachteiligung von Personen oder 
Gruppen aufgrund von Merkmalen wie Herkunft, ethnischer, politischer oder religiöser 
Zugehörigkeit, soziale Gewohnheiten, sexuelle Neigungen, Sprache, Geschlecht, 
Behinderung oder äußerliche Merkmale wie Haut- oder Augenfarbe) und Gewalt 
verherrlichenden Inhalten. 

d)	 Unzulässig ist eine private Internetnutzung, die für die Universität relevante zusätzliche 
Kosten verursacht oder den Ruf der Universität beeinträchtigt. 

e)	 Des Weiteren ist es unzulässig, vom System der Universität aus private Downloads 
anzubieten (z.B. Peer-to-Peer Filesharing). 

f)	 Ebenfalls unzulässig ist die Internet-Nutzung für gewerbliche oder sonst kommerzielle 
Zwecke, die nicht im Zusammenhang mit der dienstlichen Tätigkeit stehen. 

3. Jedelr Mitarbeiter/in hat auf zumutbare Weise dafür Sorge zu tragen, dass sein/ihr Internet- bzw. E­
Mail-Zugang nicht von Dritten genutzt wird. Es ist grundsätzlich untersagt, persönliche Passwörter für 
den Zugang zu Systemen der Universität an andere Personen weiterzugeben oder zugänglich zu 
machen. 
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XVII. Systemadministration 

1. Festgehalten wird, dass die für das Internet bzw. den E-Mail-Verkehr verantwortlichen 
Systemadministratoren/innen an die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes sowie an diese 
Betriebsvereinbarung gebunden sind. Sie dürfen keine gesetzwidrigen oder dieser 
Betriebsvereinbarung widersprechenden Weisungen erteilen oder ausführen. 

2. Die Universität hat die Systemadministratoren/innen auf ihre diesbezügliche Verantwortlichkeit und 
ihre Verpflichtungen ausdrücklich hinzuweisen. 

XVIII. Protokollierung und Auswertung 

1. Jeder Datenverkehr unterliegt auf Server-Ebene einer automatisierten Protokollierung. Eine 
Unterscheidung von dienstlicher und privater Nutzung auf technischem Weg erfolgt nicht. Die 
Protokollierung und allfällige Auswertung des Datenverkehrs gemäß den Bestimmungen des 
Datenschutzgesetzes und dieser Betriebsvereinbarung erstreckt sich daher auch auf den Bereich der 
privaten Nutzung. Durch die private Nutzung des Internets und seiner Dienste erklärt der/die 
Mitarbeiter/in seine/ihre Einwilligung in die Protokollierung und Auswertung des Datenverkehrs im 
Umfang dieser Betriebsvereinbarung bzw. der sonstigen gesetzlichen Bestimmungen. 

2. Datenauswertungen mit Hilfe des Einsatzes von jeglicher Überwachungssoftware, z.B. Filtersuche 
nach Reizworten, Adressaten, Sendern, etc., finden nicht statt. Ausgenommen sind Programme zum 
Scannen und zur Filterung von Malware (Viren, Würmer, Trojaner, ... ) und Spam-Mails, welche 
ausschließlich für die genannten Zwecke eingesetzt werden dürfen. 

XIX. Schlussbestimmungen 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam oder undurchführbar sein oder 
werden, so bleiben die anderen Teile davon unberührt. 

Wien, am 30.10.2008 

Für den Betriebsrat für das wissenschaftliche 
und künstlerische Universitätspersonal 

iversität 

Dr. Stefan Schön 
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